
§ 62

1 Die Strafvollzugsangehörigen haben in Verwirklichung 
dieses Gesetzes und der dazu erlassenen Bestimmungen 
die Pflicht und das Recht, Strafgefangenen Weisungen 
zu erteilen und deren Erfüllung durchzusetzen.

2 Die Strafvollzugsangehörigen müssen

1. durch Einheitlichkeit im Handeln und vorbildliches 
Auftreten die strikte Einhaltung und Durchsetzung 
dieses Gesetzes und der dazu erlassenen Bestimmun
gen gewährleisten,

2. Gerechtigkeit bei der Behandlung der Strafgefange
nen ohne Ansehen der Person und unabhängig von 
Nationalität oder Staatsbürgerschaft, Rasse, welt
anschaulichem und religiösem Bekenntnis oder so
zialer Herkunft oder Stellung wahren und die Men
schenwürde achten,

3. bei der Durchsetzung von Vollzugsmcßnahmen kor
rekt, sachlich und entschieden auftreten.


